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Postulat P 19/23: Erhöhung der Trägerrestfinanzierung der FHZ um 

0.5% 
 

 

Am 25. Oktober 2023 haben Kantonsrat Mathias Bachmann und sieben Mitunterzeichnende folgen-

des Postulat eingereicht: 

 

«Die Fachhochschule Zentralschweiz weist mit 5% schweizweit das mit Abstand niedrigste Verhält-

nis der Gesamtkosten zur Trägerrestfinanzierung auf. Sämtliche anderen Fachhochschulen werden 

von den jeweiligen Trägerkantonen von 9% bis zu 24% des Trägerrestfinanzierungsanteils massiv 

stärker finanziert. Effizienz und Kostenbewusstsein ist zwar erfreulich, das enge finanzielle Korsett 

ist jedoch schädlich für Forschungskooperationen und die Innovationskraft. Die HSLU verzeichnet 

als schweizweit einzige Hochschule eine rückläufige Entwicklung beim Verhältnis der Ausgaben für 

Forschung und Entwicklung zum Gesamtumsatz und belegt in diesem Bereich schweizweit den letz-

ten Platz. Dies wurde bereits mehrfach in Peer-Reviews bemängelt und bereitet auch der interkanto-

nalen Fachhochschulkommission IFHK grosse Sorge. Forschung und Entwicklung sind für Innovatio-

nen von zentraler Bedeutung und haben auch einen Effekt auf die Qualität und Aktualität der Lehre. 

Zudem kann die HSLU mit zu geringen Mitteln Ihre Funktion als Innovationstreiberin in der Zentral-

schweiz nicht wahrnehmen, was den Wirtschaftsstandort schwächt. 

Im Moment verhindern die zu geringen Eigenmittel weitere Kooperationen mit der Privatwirtschaft, 

was zu langen Wartefristen bei geplanten Innovationsprojekten oder zur Abwanderung der Firmen zu 

anderen Hochschulen führt. Ebenfalls fehlen die Mittel für Investitionen in Forschungsinfrastruktur, 

womit die Attraktivität der Fachhochschule geschmälert wird. 

Mit einer Erhöhung der Trägerrestfinanzierung von 5,0% auf 5,5% soll der Anteil der Forschung und 

Entwicklung am Gesamtumsatz gezielt erhöht werden. Mit dieser massvollen Erhöhung lässt sich der 

Forschungsanteil um ein Mehrfaches steigern, da aufgrund der Finanzierungsregeln jeder investierte 

Franken der öffentlichen Hand mit mindesten 1.50 Franken der Privatwirtschaft ergänzt wird. Eine 

Erhöhung der F&E-Mittel stellt eine Innovationsförderung dar und stärkt den Zentralschweizer Bil-

dungs- und Wirtschaftsstandort langfristig. 

 

Deshalb beauftragen wir den Regierungsrat, sich im Konkordatsrat für eine Erhöhung der Trägerrest-

finanzierung der Fachhochschule Zentralschweiz im Leistungsauftrag 2024-2027 von 0.5% einzu-

setzen. Diese zusätzlichen Mittel sollen zur Erhöhung der Forschungsanteils am Gesamtumsatz ge-

nutzt werden.» 

 


